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a) Der griechische Rechtsschutzversicherungsmarkt entwickelte sich Anfang der siebzi-

ger Jahre mit der Gründung zweier Spezialversicherer, Tochterunternehmen der deutschen

Marktführer, die bis heute den Markt zu Lasten der Kompositversicherer dominieren1. Das

Verhältnis von Komposit- und Spezialversicherern ist gespannt, da letztere den Kompositern

Verstöße gegen die Bestimmungen der EU-Rechtsschutzversicherungsrichtlinie bei Prämien-

kalkulation und Schadensabwicklung vorwerfen; eine gerichtliche Entscheidung dieser Strei-

tigkeit steht noch aus2. Eine Klage der griechischen Rechtsanwaltskammern gegen das Tätig-

werden dieser Rechtsschutzversicherer wurde seinerzeit vom obersten Verwaltungsgerichts-

hof abgewiesen3.

b) In Griechenland ist die Rechtsberatung gemäß den Art. 39 ff. des Anwaltsgesetzes den

Rechtsanwälten vorbehalten; ein Verstoß hiergegen ist gemäß Art. 175 des Strafgesetzbuches

strafrechtlich sanktioniert4. Allerdings gilt dieses Monopol nur für die gerichtliche Interes-

senwahrnehmung5 sowie die Vertretung vor Justiz-, Verwaltungs- und Finanzbehörden. Die

Bedingungen der Rechtsschutzversicherer sehen daher für den außergerichtlichen Bereich das

Recht des Versicherers vor - auf Verlangen des Versicherungsnehmers sogar die Pflicht - zu-

nächst den Versuch zu unternehmen, den Schadensfall selbst zu bearbeiten. Mehr als die

Hälfte aller gemeldeten Schadensfälle werden daher im Wege der Selbstregulierung erledigt6.

Die außergerichtliche Interessenwahrnehmung erfolgt durch entsprechend geschultes Ver-

waltungspersonal des Versicherers, das nicht notwendigerweise eine juristische Ausbildung
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besitzt. Erst wenn der Versuch einer außergerichtlichen Regulierung mißlingt, wird ein

Rechtsanwalt mit der Interessenwahrnehmung beauftragt7.

c) Das Honorar ist zwischen dem Mandanten und dem Rechtsanwalt grundsätzlich frei

vereinbar8. Gesetzliche Bestimmungen finden sich in Art. 98 ff. des Anwaltsgesetzes hin-

sichtlich der Mindesthonorare; im übrigen darf das Honorar im Hinblick auf Art. 281 des Zi-

vilgesetzbuches nicht mit der Würde des Berufsstandes unvereinbar hoch sein9.

d) Der Unterlegene trägt gemäß Art.176 ZGB die Gerichts- und Anwaltskosten10.
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